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Landesamt für Umweltschutz Sachsen Anhalt 

Salzstelle Wormsdorf (DE 3833-301)  

 Natura 2000–Gebiet: FFH 0202 
 
 
Der geschützte Landschaftsbestandteil“ Wormsdorfer Salzwiesen“ schließt das FFH-Gebiet 
0202 „Salzstelle Wormsdorf“ (3833-301) ein. Er ist Bestandteil des zusammenhängenden 
europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA 
2000“. 
 
Für das FFH-Gebiet „Salzstelle Wormsdorf“ (DE 3833-301) gelten im Besonderen die für die 
hier vorkommenden Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie formulierten Schutz- und 
Erhaltungsziele des Gesamtgebietes. 
 
Die Schutz- und Erhaltungsziele sind im §3 (Schutzzweck) des Amtsblattes für den Landkreis 
Börde, 4. Jahrgang Nr. 47/01 vom 23.06.2010 formuliert. 
 
 

§ 3 Schutzzweck 
 

(1) Der geschützte Landschaftsbestandteil liegt in der Landschaftseinheit Oberes Allertal und ist 
Bestandteil der geologischen Störungszone der Weferlinger-Schönebecker Triasplatte. Das 
Gebiet wird zum überwiegenden Teil von Feuchtgrünland eingenommen, welches eine 
Salzquelle umschließt. Im Untergrund steht in geringer Tiefe Torf an.  
 
(2) Auf den durch hohen Salzgehalt gekennzeichneten Flächen hat sich eine Salzvegetation 
ausgebildet, welche z.B. durch Juncus gerardii - Salz-Binse, Salicornia europaea - 
Europäischer Queller, Spergularia salina - Salz-Schuppenmiere und Triglochin maritimum - 
Strand-Dreizack repräsentiert wird.  
 
(3) Außerdem finden salztolerante Tierarten hier Lebensraum. Das grundwassernahe 
Wiesengelände ist weiterhin potentielles Habitat für Limikolen.  
 
(4) Schutzzweck ist insbesondere:  

 
1. die Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der Habitat- und 
Strukturfunktionen des prioritären Lebensraumtyps nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
1340* - Salzwiesen im Binnenland;  
 
2. die Sicherung der Fläche in ihrem Bestand und ihrer Ausprägung;  
 
3. die Freihaltung des Gebietes vor weiterer Inanspruchnahme sowie  
 
4. die Erhaltung der Salzwiesen als prägendes Landschaftselement und Lebensraum 
einer charakteristischen Fauna. 


